
Energiekostenzuschuss II 

  
  
Für den Energiekostenzuschuss II kann via AWS-Fördermanager die Voranmeldung vom 16.10.2023 

bis 02.11.2023 eingebracht werden. 
  
Die Voranmeldung ist unabdingbare Voraussetzung für die eigentliche Antragstellung, welche ab 

09.11.2023 möglich ist. 
  
Für weitere Informationen verweisen wir auf folgenden Link: 
https://www.aws.at/ukraine-krieg-sonder-foerderungsprogramme/aws-energiekostenzuschuss-2/ 
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